
 

 

St
an

d
: 1

6
.0

9
.2

0
2

4
 

 

Antrag auf Erteilung einer  

Erlaubnis gem. § 27 Sprengstoffgesetz 
 

  Erteilung                                 Verlängerung                    Änderung des Lagerortes 

     zum nichtgewerbsmäßigen Erwerb u. Umgang von bzw. mit Stoffen oder Gegenständen gem. Sprengstoffgesetz 

 
1. Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Die Erhebung und Übermittlung nachstehender personenbezogener Daten erfolgt aufgrund der §§ 8a, 34 SprengG. Zur Prüfung Ihrer 

sprengstoffrechtlichen Zuverlässigkeit und Eignung holt die Behörde eine unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister, eine Auskunft aus 

dem zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister, eine Stellungnahme der örtlichen Polizeidienststelle, des Landesamtes für 

Verfassungsschutz und Ihrer Wohnsitzgemeinde ein.  

2. Angaben zur Person  

Name, Vorname(n), ggf. Geburtsname  

Staatsangehörigkeit  deutsch         andere:  

Geburtstag, -ort  

Beruf  

Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Nr.)  

Telefon sowie E-Mail  

Weitere Wohnungen  

Wohnungen in den letzten 5 Jahren 
(wenn abweichend von o.g. Anschrift, 
Angabe von Zeitraum und Anschrift) 

1. 

2. 

3. 

Legitimation:   Personalausweis    Reisepass   
(Reisepass: Aktuelle Meldebescheinigung beifügen)                   

Nr.  

von/am ausgestellt:  

 

 

 

3. Bedürfnis (Zweck) der explosionsgefährlichen Stoffe / Gegenstände gem.  § 27 Abs. 3 Nr. 2 Sprengstoffgesetz 
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4. Angaben zur Aufbewahrung der explosionsgefährlichen Stoffe / Gegenstände 

Anschrift  
(PLZ, Ort, Straße, Nr.) 

 

 

Aufbewahrungsstätte genau beschreiben 
(Raum, Behältnis, abweichender Standort, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

5a. Beabsichtigte Tätigkeit  5b. Beabsichtigter Ort 
 

Laden und Wiederladen von 

Patronenhülsen            

□ Sportschütze            

□ Jäger 

Auf zugelassenen 

Schießstätten          

 

Vorderladerschießen             □ 
Sonstiges           

 

Böllerschießen            □ 

 

6. Fachkundenachweis  

Nachweise sind in Kopie beizufügen 

□ Grundlehrgang 

□ Wiederholungslehrgang (§ 32 Abs. 5 Satz 1 der 1. SprengV) 

 

7. Vorhandene jagd-, waffen- oder sprengstoffrechtliche Erlaubnisse 

Art der Erlaubnis  

Ausstellungsdatum, Nummer der Erlaubnis  

Gültig bis  
 

Ausstellende Behörde sowie Anschrift  
(Straße, Hausnummer PLZ, Ort)  
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8. Angaben zur jagdlichen bzw. schießsportlichen Vereinigung 

Name der Vereinigung 
 

Name des 1. Vorsitzenden   

Anschrift der Vereinigung 
(Straße, Hausnummer PLZ, Ort) 

 

 

9. Ergänzungen, Bemerkungen zum Antrag  

 

 

 

 

 

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Ich habe davon Kenntnis, dass falsche oder unvollständige Angaben zur 

Ablehnung oder nach Erteilung zur Rücknahme der Sprengstofferlaubnis führen können. Ich verpflichte mich, 

Änderungen meiner persönlichen Verhältnisse unverzüglich dem Landratsamt Ravensburg, Rechts- und Ordnungsamt, 

Friedenstr. 6 in 88212 Ravensburg mitzuteilen. 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________  
Ort, Datum  

  

                                                                                                                   Unterschrift des Antragstellers  

 

Anlagen, die mit dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrag einzureichen sind 

 Personalausweis (Kopie von Vorder- und Rückseite) oder  

 Kopien der Seite des Reisepasses mit den Personalien und der Meldebescheinigung 

 Bedürfnisnachweis der jagd- bzw. schießsportlichen Vereinigung gem. § 27 Abs. 3 Nr. 2 Sprengstoffgesetz in 

Verbindung mit Ziff. 27.8.2 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Sprengstoffgesetz (SprengVwV) 

 Fachkundenachweis (Grundlehrgang bei Erstantrag oder Wiederholungslehrgang bei Verlängerungsantrag) 

 Bei Verlängerungsantrag: Sprengstofferlaubnis-Heft im Original 
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